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PIXX® - Schwalbenpin für die Dachtraufe
mit 35 mm - Holzgewinde
 
Das Produkt
Der Schwalbenpin ist komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 hergestellt und wird an der 
Dachverlattung oder den Holzsparren an der Dachtraufe, die in der Regel 60-70 cm voneinander 
entfernt gesetzt sind, schräg nach unten zur Wand hin zeigend eingeschraubt. Durch die 5 Löcher 
werden Edelstahlseile geführt, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an dem Schwalbenpin 
gespannt werden (siehe Montageanleitung PIXX-Seilmontage). Die Schwalbenpins sollten an der 
Dachverlattung in einem maximalen Abstand von 1,0 - 1,5 m, bzw. an jedem Holzsparren einge-
schraubt werden und bei jedem 2. Pin (max. 1,2 m bis 1,4 m,bzw. max. 2,0 m bis 3,0 m) sollten 
die Seile jeweils mit einer Feder bespannt werden. Um das seitliche Einfliegen der Schwalben an 
den jeweiligen Enden des Traufbereichs zu verhindern, sollten Edelstahlseile vom Schwalbenpin 
nach oben zur Traufe gespannt werden, die wiederum entsprechend an Ringschrauben aus Edel-
stahl mit Holzgewinde befestigt und mit Federn verspannt werden.

Artikel-Nr.	 PI3229

Zubehör
1)	 PIXX®-Seil 0,54 mm PI3199 /
	 PI3203 / PI3209 / PI3202 / PI3202
2)	 PIXX®-Drahtfedern klein 	 PI3408
3)	 PIXX®-Klemmhülsen 
		  PI3419 / PI3423
4)	 PIXX®-Klemmhülsenzange	PI3406
5)	 PIXX®-Ringschraube 4,0 x 30
		  PI3412
6)	 PIXX®-Nylon-Dübel S6 	 PI3431
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PIXX®- SCHWALBENABWEHR Hinweise

Schwalben stehen unter strengem Tierschutz, daher müssen am Objekt bestehende Nestbauten geduldet und geschützt wer-
den. Auch außerhalb der Brut- und Nistzeiten dürfen laut Tierschutzgesetz die Schwalbennester nicht zerstört oder entfernt 
werden!
Vorbeugend angewandte Schutzmaßnahmen wie im Folgenden beschrieben, sind natürlich erlaubt!

Maßnahmen zur Schwalbenabwehr werden im Bereich der Dachtraufe des Objektes direkt an den Winkel zwischen Dachüber-
stand und Hauswand montiert. Schwalben suchen sich üblicherweise genau diesen Platz aus um Ihre Nester zu bauen und 
sorgen damit für die ungeliebten Verunreinigungen an Fassaden.
 
Der durch Schwalbenspikes bzw. Schwalbenpins angestrebte Schutz im Traufbereich hindert Schwalben allerdings nicht dar-
an, weiteres Nistmaterial an der Fassade (unter Umständen auch an der Schutzmaßnahme) anzubringen, was in der Regel 
allerdings nicht zum erfolgreichen Nestbau führt. Weitere Verschmutzungen an der Fassade können daher nicht unterbunden 
werden, meist jedoch der Nestbau an sich. Eine Garantie der 100%-igen Wirksamkeit der Schutzmaßnahme können wir daher 
nicht abgeben!

Eine sichere Maßnahme zur Vermeidung des Nestbaus und weiteren Verschmutzungen ist einzig und allein die Komplett-
Vernetzung des Traufbereiches mit dem PIXX® - Schwalbenabwehr-Netz. Dies kann auch montiert werden, wenn Schwalben 
bereits Nester am Objekt gebaut haben. 
Sollte dies der Fall sein, müssen die unbewohnten Nester nach der Brutzeit mit eingenetzt werden, auf keinen 
Fall dürfen die Nester entfernt werden!


